














            
      
 
 

 
 
 

Richtlinie für die Bestandserhebung 
 
Vorbemerkung: 
Ziel der Richtlinie ist die Zuordnung der Vereinsmitglieder gemäß der von diesen 
ausgeübten Sportarten zu den jeweiligen Fachverbänden im Sinne einer „fairen 
Mitgliedschaft“ in der sportartorientierten Struktur des organisierten Sports in 
Nordrhein-Westfalen.  
Durch die jahrgangsweise nach Geschlechtern getrennte Erfassung der 
Vereinsmitglieder ab 2012 bestehen für Vereine und Verbände deutliche Chancen 
zur Verwaltungsvereinfachung. Dies wird möglich durch die Online-Erfassung der 
Grunddaten eines Vereins in einem Mantelbogen und evtl. zusätzlich gewünschter 
Daten von Verbänden in Ergänzungsbögen im Rahmen einer Bestandserhebung. 
 

1. Als Stichtag der Bestandserhebung gilt der 01. Januar des Kalenderjahres. 
 

2. Jeder Verein meldet unter Angabe seiner Vereinskennziffer bis zum 31.01. 
des Jahres (in 2011: bis zum 28.02.) seine Mitglieder nach Maßgabe dieser 
Richtlinie mit dem Online-Bestandserhebungsbogen an die Landessportbund 
NRW-Geschäftsstelle. 

 
3. Bei Nachmeldung bis zum 28.02. (in 2011: bis zum 31.03.) des Jahres wird 

eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 € erhoben. 
 

4. Liegt die Bestandserhebung bis zum 28.02. des Jahres (in 2011: bis zum 
31.03.) nicht vor, trägt der Landessportbund NRW die Angaben des Vorjahres 
ein. 

 
5. Bestehen berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der gemeldeten Daten, kann 

der Landessportbund NRW geeignete Nachweise anfordern. 
 

6. Voraussetzung für die Inanspruchnahme finanzieller Förderungen und         
Zuschüsse des Landessportbundes NRW durch Vereine ist die Meldung der 
Mitglieder nach Maßgabe dieser Richtlinie. 

 
7. Die Bestandserhebungszahlen werden von vielen Fachverbänden 

übernommen; jedoch werden auch weiterhin Fachverbände aus fachver-
bandspezifischen Gründen eigene Erhebungen durchführen. 

 
8. Die A-Mitgliedszahlen werden an die Sporthilfe e. V. weitergegeben und 

dienen als Grundlage zur Berechnung der Jahresprämie für die 
Sportversicherung, die GEMA-Pauschale und die VBG-Pauschale. 
 

9. Die Bestandserhebung und die Datenpflege erfolgen ausschließlich auf 
elektronischem Wege.  
 

 



                 
 
Die Bestandserhebung besteht aus zwei Meldeteilen 
 
Abschnitt A  
 
Im Abschnitt A ist die gesamte Mitgliederzahl des Vereins anzugeben. Hierbei sind    
alle Vereinsmitglieder – nach Geschlechtern getrennt – zu erfassen. 
 
Eine Unterscheidung in „aktive“ und „passive“ Mitglieder bzw. zeitlich befristete 
Mitgliedschaften erfolgt nicht. 
 
 
Abschnitt B  
 
Im Abschnitt B werden die in Abschnitt A gemeldeten Mitglieder den einzelnen 
Sportarten zugeordnet, die sie im Verein betreiben.  
Sämtliche Mitglieder müssen einer bestimmten Sportart/einem bestimmten Sport- 
fachverband zugeordnet werden (dies gilt auch für die Mitglieder von Freizeit- 
sportgruppen).  
 

1. Jedes Mitglied ist den Fachverbänden zuzuordnen, deren Sportarten es 
betreibt; der Verein muss Mitglied im jeweiligen Fachverband sein. 

 
2. Mitglieder, die an sportartübergreifenden Angeboten teilnehmen, sind dem  

 
 

Sportfachverband zu melden:  

  a) dessen Sportart schwerpunktmäßig im Verein betrieben wird oder 
  b) zu dem sich das Mitglied zugehörig fühlt. 

 
3. Bei einem Einspartenverein sind Vereinsmitglieder ohne 
 Fachverbandsorientierung dem Fachverband zuzuordnen, dem der 
 Einspartenverein angehört. 

 
4. Passive Mitglieder werden nach folgenden Prinzipien den Sportarten 
 zugeordnet: 

 
   a) in denen sie früher aktiv waren oder 
   b) in denen sie heute noch Abteilungsmitglied sind oder 
   c) denen sie nahe stehen, bzw. für die sie sich aussprechen. 

 
 
In Zweifelsfällen trägt der Verein das Problem dem Landessportbund NRW zur 
Klärung vor. 
 
 
Wichtig:  
Die Meldung im Abschnitt B des Vereins muss zahlenmäßig mindestens so hoch sein 
wie die Meldung im Abschnitt A.  
 
 
Diese Richtlinie tritt zum 01. 01. 2011 in Kraft. 
Beschlossen vom Präsidium des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen am 27.10.2010. 
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An die 

Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Frau Ute Schäfer 

und an die  

Mitglieder des Sportausschusses 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 12. Oktober 2010 

 

 

 

 

 

 

Landessportbund Nordrhein-Westfalen – Richtlinien für die Bestandserhebung ab 

01.01.2012 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

sehr geehrte Damen und Herren des Sportausschusses des Landtags NRW, 

 

im Rahmen der Haushaltsberatungen des Landtags wird durch Sie über die Vergabe der 

öffentlichen Mittel entschieden. Hierzu gehört auch die Förderung der Arbeit der 

Übungsleiter in den Sportvereinen und unsere Vereine fragen:  

 Wen möchten Sie mit der Übungsleiterpauschale unterstützen?  

 Alle Übungsleiter in gemeinnützigen Sportvereinen, die sich in der Regel 

ehrenamtlich für gemeinnützige Sportzwecke einsetzen? Oder soll die Förderung 

unter dem Diktat einer bestimmten Fachverbandszuordnung stehen und somit 

eben nicht alle ehrenamtlichen Übungsleiter erreichen?  

 Ist die Übungsleiterförderung als ein Instrument für Fachverbände gedacht? 

 Ist es politischer Wille, dass Vereine neue gesellschaftliche Herausforderung nur 

annehmen, wenn Sie einer bestimmten klassischen Sportart zuzuordnen sind 

oder sollen sich die Vereine den individuellen Bedürfnissen der Menschen vor Ort 

stellen und dessen Anforderungen entsprechend zukunftsfähige Angebote ent-

wickeln? 

 Wie schätzt die Politik die Pflicht der Vereine zur „geeigneten Nachweisführung“ 

unter den Blickwinkeln Datenschutz und Bürokratieabbau ein? 

Warum auf einmal diese Fragen? 
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Der Landessportbund wird auf seiner Präsidiumssitzung am 27.10.2010 über eine neue 

Richtlinie zur Bestandserhebung entscheiden. (s. Anlage). Dies erstaunt zum jetzigen  

Zeitpunkt um so mehr, da der DOSB auf seiner Mitgliederversammlung Anfang Dezem-

ber 2010 in München seinen Mitgliedsverbänden einen von der Führungsakademie in 

Köln mit erarbeiteten Vorschlag (hier waren auch einige Landessportbünde beteiligt) zur 

Bestandsmeldung machen wird, der voraussichtlich in Anlehnung an die Vorgehend-

weise in Baden-Württemberg gestaltet sein wird. Warum nun diese Eile? Insbesondere 

erstaunen die damit verbundenen Sanktionen. (s. Punkt 4 und 5 der neuen Richtlinie). 

Wer entscheidet in Punkt 5 „…. nicht ausreichend“, um dann Punkt 4 anordnen zu kön-

nen? 

 

Zum Sachverhalt: 

Viele Sportvereine stellen sich den Anforderungen der heutigen Zeit, in dem sie neben 

klassischen, sehr wertvollen Sportarten neue sportartübergreifende Angebote vorhalten. 

Gesellschaftliche Herausforderungen wie Bildungspotentiale, Gesundheitsförderung, 

Jugendkultur stehen darin z.B. im Mittelpunkt. Sie haben alle eines mehr oder weniger 

gemeinsam: Sie sind nicht eindeutig einer Sportart und damit eindeutig einem Fachver-

band zuzuordnen.  

Der Landessportbund möchte nun aber in neuen Richtlinien (siehe Abschnitt B, 2.) verfü-

gen, dass „Mitglieder, die an sportartübergreifenden Angebot teilnehmen, (..) dem 

Sportfachverband zu melden“ sind: 

a) „dessen Sportart schwerpunktmäßig im Verein betrieben wird, 

b) zu dem sich das Mitglied zugehörig fühlt.“ 

Unsere Vereine halten dieses Vorgehen für kontraproduktiv in ihrer Vereinsentwicklung 

und sehen sich zudem nicht in der Lage, dieses korrekt zu lösen.  

Zu a) Viele Mehrspartenvereine können nicht eine schwerpunktmäßige Sportart in ihrem 

Verein ausmachen. Sie bieten zwischen 10 und 20 verschiedene Sportarten an und sind 

damit in dessen Fachverbänden organisiert. Wo nun also die teilweise über 50% der 

„sportartübergreifenden Mitglieder“ melden? Die Abteilung mit den meisten Mitgliedern 

„hat gewonnen“? Oder die Abteilung, die bei Vereinsgründung als erstes da war?  

Zu b) Unsere Vereine halten es für nicht zielführend bzw. unmöglich, die gefühlte Zuge-

hörigkeit der einzelnen Mitglieder zu ermitteln. Man stelle sich beispielsweise eine „Um-

frage“ im vereinseigenen Fitness-Studio vor, in denen die Mitglieder gefragt werden, wel-

cher Sportart sie sich zugehörig fühlen. Oder im vereinseigenen Kindergarten. Oder im 

Jugendprogramm „Le Parkour/Skaten“. 

Der Landesportbund möchte aber die Weitergabe von Landesmitteln (z.B. Übungsleiter-

pauschale) davon abhängig machen, dass Vereine diese Richtlinie exakt einhalten. Da 

die Verbände sehr unterschiedlich hohe Verbandsabgaben verlangen und diesen sehr 

unterschiedlich gute Leistungen für sportartübergreifende Angebote gegenüber stehen, 

melden Vereine die Mitglieder aus sportartübergreifenden Angeboten in den Fachver-

bänden, bei denen sie das beste Preis-/Leistungsverhältnis für ihre Mitglieder sehen. 

Vorschläge der Vereine, einen einheitlichen Grundbeitrag in den Verbänden zu nehmen 

und zusätzliche Leistungen des Verbandes durch Zusatzbeiträge darzustellen, fanden 

bislang leider kein Gehör. 
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Besonders schwierig wiegt dabei für unsere Vereine, dass Sie mit einer Nachweispflicht 

auf Grundlage sehr schwammiger Begriffe wie „berechtigte Zweifel“, „geeignete Nach-

weise“, „offensichtlich falsche Meldung“ konfrontiert werden.  

Diese neue Richtlinie der Bestandserhebung des LSB Nordrhein-Westfalen schafft mehr 

Rechtsunsicherheit, mehr Bürokratie, mehr Interpretationsspielräume und sorgt bei den 

Vereinen für erheblichen Unmut.  

Über die Entwürfe wird, wie am Anfang meines Schreibens erwähnt, am 27.10.2010 ent-

schieden. Bitte geben Sie uns im Interesse unserer Vereine kurzfristig eine Rückmel-

dung, damit wir diese unmittelbar an unsere Vereine weitergeben können.  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Freundliche Grüße 
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